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diese , hieneben angeheftete , aus 99 Paragra¬
phen bestehende G e sin de Ordnung für
das Herzogthum Oldenburg und
die Erbherrschaft Zever , sechs Mo¬
nate nach geschehener Publication in Kraft
treten , und von dem Acitpunct an sammtliche
Aemter und Stadt - Aemter und andere Be¬

hörden in allen Stucken danach verfahren
und auf deren Befolgung ernstlich halten und
Dienst - Herrschaften und Dienstboten , so
wie jedermann , den es sonst angeht , sich
nach den Dispositionen derselben genau rich¬
ten sollen.

Urkundlich Unserer rc . rc.
Die Gesinde - Ordnung ist besonders ' ab-

gedruckt und in der Expedition der wö¬
chentlichen Anzeigen zu bekommen.

16 ) Cammer - Bekanntmachung vom
Z. April,  xubl . 8 . April  1826.

Ernennung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gna-
KönigUch Dä - digst geruhet haben , den Königlich Dänischen
mschen Agenten Agenten Joachim Lerow in Tönning zu Höchst-

Könning zum dero Consul daselbst zu ernennen , und selbi-
Herzoglich Ol - ger in dieser Eigenschaft von dem Königlich

C^nsu?daMst . Dänischen Gouvernement anerkannt worden
ist , wird zur Nachricht der Kausleute und
Seefahrer im hiesigen Herzogthum und in
der Herrschaft Zever hiedurch bekannt ge-


	Seite 286

